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Familie, Krankheit und Tod

Familienzuschläge

Ehegattenzuschlag

Verheiratete Beamte werden, ebenso wie verheiratete Arbeitneh-
mer, steuerlich nicht nach der Grundtabelle veranlagt, sondern
nach der günstigeren Splittingtabelle. Insoweit werden alle gleich
behandelt. Verheiratete Beamte haben aber darüber hinaus ein Pri-
vileg: Den Ehegattenzuschlag. Ein verheirateter Beamter bekommt
zusätzlich zu seiner Besoldung noch einen Zuschlag, einfach für das
Verheiratetsein. Der Zuschlag ist nach dem Dienstgrad gestaffelt. Er
beträgt im einfachen und mittleren Dienst 106 €, und im gehobe-
nen und höheren Dienst 111 € im Monat. Diese Beträge sind dann
aber noch zu versteuern. 

Der Grund dafür ist es, dass nicht nur der Beamte selbst alimentiert
wird, sondern seine ganze Familie. Der verheiratete Beamte soll 
genau so gut dastehen wie der ledige. Auch derjenige Beamte, der
einen armen Ehepartner versorgen muss, soll deshalb immer noch
»amtsangemessen« leben können. 

Nun wird es allerdings gar nicht geprüft, ob der Ehepartner nicht
vielleicht eine gute Partie ist und für sich selbst sorgen kann. Den
Ehegattenzuschlag erhält jeder. Sogar dann, wenn beide Ehegatten
verbeamtet sind, erhalten sie den Zuschlag, jeder allerdings nur zur
Hälfte. Obwohl also beide Ehegatten schon durch ihre eigene Besol-
dung alimentiert werden, gibt es noch den Zuschlag, der in diesem
Fall ja überhaupt nicht mehr begründet werden kann.

Im Laufe eines Beamtenlebens kommen auf diese Weise erhebliche
Summen zusammen. Für einen gehobenen Beamten, der – incl. 2,5 %
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Alimentation, Nominal-, Schatten- 
und Effektiveinkommen

Arbeitnehmer erhalten für ihre Arbeitsleistung Lohn oder Gehalt.
Beamte werden dagegen alimentiert. Sie werden nicht für ihre 
Arbeit bezahlt, sondern dafür, dass Sie unserem Gemeinwesen »mit
voller Hingabe« dienen. Die Höhe ihrer Alimentation muss »amts -
angemessen« sein. Das Recht auf Alimentation ist durch Artikel 33
des Grundgesetzes geschützt. Danach ist die Alimentation nach den
»hergebrachten Grundsätzen« des Berufsbeamtentums zu regeln.

Die Alimentationsleistungen bestehen vorwiegend in sozialer Absi-
cherung des Beamten in jeder Lebenslage. Diese soziale Sicherheit
ist aber eben auch Geld wert. Man kann ihren Wert in Euro und in
Prozent von der Besoldung ausdrücken.

In den Schattentabellen des zweiten Teils werden deshalb die Be-
griffe Nominal-, Schatten- und Effektiveinkommen unterschieden.
Bei dem Nominaleinkommen handelt es sich um die »nackte« Be-
soldung, die der Beamte auf Grund seiner Einstufung erhält. 

Tatsächlich verdient er jedoch wesentlich mehr. Denn zahlreiche
Einkommensbestandteile sind werden offiziell gar nicht ausgewie-
sen. Es handelt sich dabei um die Leistungen für die soziale Sicher-
heit des Beamten und seiner Familie, die Alimentationsleistungen.
Diese Einkommensbestandteile werden deshalb als Schattenein-
kommen bezeichnet und in den Schattentabellen zu dem Nominal-
einkommen addiert. 

Es ergibt sich das Effektiveinkommen als Summe aus Nominal-
und Schatteneinkommen. In welcher Weise die einzelnen Alimen-
tationsleistungen in die Ermittlung des Schatteneinkommens ein-
fließen, das ist jeweils am Schluss der einzelnen Kapitel des ersten
Teils erläutert.
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(Kein) Kindergeld

In Deutschland ist das Existenzminimum von Kindern, ebenso wie
das von Erwachsenen, steuerfrei. Der Freibetrag für Erwachsene 
beträgt 7.834 € pro Person (Grundfreibetrag), der Freibetrag pro
Kind beträgt 6.024 €. Alternativ zum Kinderfreibetrag gibt es das
Kindergeld in Höhe von 1.968 € im Jahr für das erste und zweite
Kind, 2.040 € für das dritte Kind und 2.340 ab dem vierten Kind.
Das Finanzamt prüft bei der Einkommensteuerveranlagung, ob das
Kindergeld oder der Kinderfreibetrag günstiger ist. Bis zu einem
persönlichen Steuersatz von 32 % ist das Kindergeld günstiger, bei
höheren Steuersätzen der Kinderfreibetrag.

Das Kindergeld ist rein rechtlich gesehen eine Steuervergütung.
Seine Aufgabe ist es, das Existenzminimum des Kindes steuerfrei zu
stellen. Nur bei niedrigen und mittleren Einkommen, bei denen der
Steuersatz unter 32 % liegt, ist das Kindergeld höher, als es eigentlich
zur Freistellung des Existenzminimums erforderlich ist. Der über-
schießende Teil dient dann der Förderung der Familie. Bei höheren
Einkommen, mit Steuersätzen über 32 %, gibt es keinen Förderan-
teil mehr. Es wird nur noch das Existenzminimum freigestellt. 

Das heißt, dass es ein eigentliches »Kindergeld« in Deutschland
nicht gibt. Die Bezeichnung ist irreführend. Es handelt sich ganz
überwiegend nur um eine Erstattung von zu viel gezahlten Steuern.
Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass das Existenzminimum von
Kindern steuerfrei ist. Das ist keine besondere soziale Leistung des
Staates. Bei der Berechnung der familienpolitischen Leistungen darf
das »Kindergeld« deshalb nicht mitgerechnet werden.

Kinderzuschlag

Während der Normalbürger also nur zuviel gezahlte Steuern erstat-
tet bekommt unter der irreführenden Bezeichnung Kindergeld, er-
halten Beamte ein wirkliches Kindergeld, nämlich einen Zuschlag
zu ihrer Besoldung, den Kinderzuschlag.
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anteiliger Sonderzahlung – im Monat 114 € erhält (bzw. 81 € als
Pensionär), ergeben sich nach 40 Jahren aktiver Tätigkeit und 20
Jahren Ruhestand insgesamt 74.160 € (brutto). Ein durchschnitt-
lich verdienender Arbeitnehmer muss dafür fast zwei Jahre lang
Vollzeit arbeiten. 

Auch verwitwete Beamte bekommen weiterhin den Ehegattenzu-
schlag. Er soll sie wohl über den Tod des Partners hinwegtrösten
(oder zur Bezahlung der Grabpflege dienen?). Ein Beamter, der 
beispielsweise schon mit 40 Jahren Witwer wird, bekommt bis zu
seinem eigenen Dahinscheiden, vierzig oder fünfzig Jahre später,
Monat für Monat den Zuschlag. Sachlich ist das durch Nichts zu
rechtfertigen.

Den Ehegattenzuschlag bekommen auch geschiedene Beamte,
wenn sie unterhaltspflichtig sind. Wenn nun aber ein geschiedener
Beamter wieder heiratet und die aktuelle und die ehemalige Ehe-
partnerin versorgen muss, bekommt er den Zuschlag nicht zwei-
fach, sondern auch nur einmal. Das ist ein glatter Verstoß gegen das
Alimentationsprinzip. Ein Beamter, der mehrfach verheiratet war,
steht sich schlechter als ein Standhafter. Den Kinderzuschlag gibt es
ja auch pro Kind. Den Ehegattenzuschlag gibt es jedoch nicht 
jedoch nicht pro Frau, sondern nur einmal. Ebenso könnte man die
Kinderzuschläge auf höchstens zwei begrenzen, der Rest ist dann
Privatsache.

Auch ledige Beamte, die vor dem 1.1.1936 geboren wurden, erhal-
ten auf Grund einer Übergangsregelung den Ehegattenzuschlag.
Dieser Unsinn läuft zwar irgendwann aus, wird uns aber noch min-
destens für die nächsten 20 Jahre belasten.

Das System ist in sich widersprüchlich, und es ist ungerecht gegen-
über Nicht-Beamten. Dabei ließe sich Gerechtigkeit leicht herstel-
len: Entweder zahlt der Staat allen Bürgern diese Zuschläge. Oder
die Grundbesoldung der Beamten wird so abgesenkt, dass sie im
Endeffekt, mit den Zuschlägen, das gleiche Einkommen erzielen
wie Nicht-Beamte. 
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